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zwingende Bepflanzung Flurgrenze Bestand

Flurnummer Bestand

Bestandsgebäude

Zeichnerischer teil
Entwurf

Bebauungsplan Mengen "Brühl"
Teilaufhebung im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB

Stadt Mengen
Hauptstraße 90
88512 Mengen

12.05.2026

Legende

Abgrenzung Geltungsbereich BP Brühl
Fläche: 6,25 ha

Abgrenzung Geltungsbereich Teilaufhebung
Fläche: 2,78 ha

Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen

vorgeschlagene Bepflanzung

öffentliche Verkehrsfläche

N1:1000
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1. Der Gemeinderat der Stadt Mengen hat in der Sitzung vom .................... die Aufstellung der Teilaufhebung
des Bebauungsplans "Brühl" im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB beschlossen. Der Aufstellungs-
beschluss wurde am .................... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf der Teilaufhebung des Bauungsplans mit den planungsrechtlichen Festsetzungen
und der Begründung in der Fassung vom .................... wurden die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... beteiligt.

3. Der Entwurf der Teilaufhebung des Bebauungsplans mit den planungsrechtlichen Festsetzungen
in der Fassung vom .................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
.................... bis .................... öffentlich ausgelegt.

4. Die Stadt Mengen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom .................... die Teilaufhebung des
Bebauungsplans "Brühl" mit den planungsrechtlichen Festsetzungen in der Fassung vom .................... als
Satzung beschlossen.

Stadt Mengen, den ....................

...............................................................................
(Bürgermeister Philip Schwaiger)

5. Ausgefertigt

Stadt Mengen, den ....................

...............................................................................
(Bürgermeister Philip Schwaiger)

6. Die Teilaufhebung des Bebauungsplans "Brühl" wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ....................
mit Hinweis auf § 44 Abs. 3 und § 215 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Der Bebauungsplan wird zu jedermanns Einsicht
im Rathaus der Stadt Mengen zu den üblichen Geschäftszeiten ausgelegt.

Stadt Mengen, den ....................

...............................................................................
(Bürgermeister Philip Schwaiger)

Verfahrensvermerke

(Siegel)

(Siegel)

(Siegel)


